
 

 

 

 

 

Für wen besteht eine Abgabepflicht? 
 
Private Unternehmen und Betriebe können ebenso abgabepflichtig sein wie öffent-
lich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, eingetragene Vereine und andere Perso-
nengemeinschaften. Auch die steuerrechtlich anerkannte Gemeinnützigkeit ändert 
nichts daran, dass Künstlersozialabgaben gezahlt werden müssen. Betroffen sind vor 
allem diejenigen Unternehmen, die typischerweise als Verwerter künstlerischer oder-
publizistischer Werke oder Leistungen tätig werden. Dazu gehören nach § 24 Abs. 1 
Satz 1 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) 
 

Buchverlage, Presseverlage und sonstige Verlage, Presseagenturen (einschließ-
lich 

Bilderdienste), 

Theater (ausgenommen Filmtheater), Orchester, Chöre und vergleichbare Unter-
nehmen, 

Theaterdirektionen, Konzertdirektionen und Gastspieldirektionen sowie sonstige 
Unternehmen, deren wesentlicher Zweck darauf gerichtet ist, für die Aufführung 
oder Darbietung künstlerischer oder publizistischer Werke oder Leistungen zu 
sorgen, 

Rundfunkanbieter und Fernsehanbieter, 

Hersteller von bespielten Bildträgern und Tonträgern (ausschließlich alleiniger 
Vervielfältigung), 

Galerien, Kunsthandel, 

Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte, 

Varietéunternehmen und Zirkusunternehmen, Museen, 

Ausbildungseinrichtungen und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische und 
publizistische Tätigkeiten. 

 
Unternehmen, die Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke ihres eigenen Un-
ternehmens betreiben, sind ebenfalls abgabepflichtig, wenn sie nicht nur gelegentlich 
Aufträge an selbständige Künstler und Publizisten erteilen. Damit gehören praktisch 
alle verkaufsorientierten Unternehmen zu den Abgabepflichtigen nach dem KSVG. 
Das Bundessozialgericht hat den Begriff der Werbung in seinem Urteil vom 
20.4.1994 - 3 / 12 RK 66 / 92 über die Abgabepflicht einer Ersatzkasse als positive 
Darstellung des Unternehmens und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit (soge-
nannte Imagepflege) definiert. Unternehmer, aber auch Städte, Landkreise und Ge-
meinden, Verbände und Vereine, die regelmäßig Aufträge an selbstständige Künstler 
und Publizisten erteilen, um beispielsweise Geschäftsberichte, Kataloge, Prospekte, 
Zeitschriften, Broschüren, Zeitungsartikel zu erstellen, Produkte zu gestalten und 
Konzerte, Theateraufführungen und Vorträge zu veranstalten, gehören deshalb zum 
abgabepflichtigen Personenkreis. 


